
Ordnungswidrigkeiten gegen die SARS-CoV-2 Bekämpfungsverordnung (Stand: 9. April 

2020) und der Quarantäneverordnung (Stand: 9. April 2020) sind wie folgt zu ahnden: 

 

SARS-CoV-2-Be-
kämpfV 

Verstoß Adressat des Bußgeld-
bescheids 

Regelsatz oder 
Rahmengebühr in 
Euro 

§ 1 Abs.1 Unzulässiger Betrieb 
der Verkaufsstelle 

Betriebsinhaber/in 2000 - 5000 

§ 1 Abs.2 Unzulässiger Betrieb 
des Bau-oder Garten-
marktes 

Betriebsinhaber/in 5000 

§ 1 Abs.4 Unzulässiger Betrieb 
des Dienstleistungsbe-
triebs 

Betriebsinhaber/in 1000 - 2000 

§ 1 Abs.5 Nichteinhalten der Auf-
lagen 

Betriebsinhaber/in 500 - 1000 

§ 1 Abs.7 Unzulässiger Betrieb 
der aufgeführten Ein-
richtungen 

Betriebsinhaber/in 2000 - 5000 

§  1 a Abs.1 S.2 Nichteinhalten des Ab-
standes 

Jede/r Beteiligte 150 

§ 1 a Abs. 2 Verstoß gegen Rege-
lung zum Aufenthalt im 
öffentlichen Raum 

Jede/r Beteiligte 150 

§ 2 Abs.1 Betrieb einer Gast-
stätte 

Gaststättenbetreiber/in 150 - 5000 

§ 2 Abs.2 Nichteinhalten der Auf-
lagen 

Betriebsinhaber/in 500 - 1000 

§ 2 Abs.4 Nichteinhalten der Auf-
lagen 

Betriebsinhaber/in 150 - 500 

§ 3 Satz 1 Beherbergung von Per-
sonen zu touristischen 
Zwecken 

Betreiber/in der Beher-
bergungsstätte, bei ju-
ristischen Personen Ge-
schäftsführung o.ä. 

5000 

§ 3 Satz 2 Nichtabreise  Gast 500 

§ 4 Abs.1 Verbotenes Reisen in 
das Gebiet des Landes 
Mecklenburg-Vorpom-
mern 

Reisender, Reisende 150 - 2000  

§ 4 Abs. 7 Reisen zur Entgegen-
nahme von vermeidba-
ren oder aufschiebba-
ren Maßnahmen der 
medizinischen Versor-
gung oder Rehabilita-
tion 

Reisender, Reisende 150  – 2000 



§ 4 Abs. 8 Nichtabreise trotz Vor-
liegens der Abreise-
pflicht 

Reisender, Reisende 150 - 2000 

§ 5  Besuch von stationärer 
oder teilstationärer 
Einrichtung der Kinder- 
und Jugendhilfe für 
Personen unter Qua-
rantäne 

Besucher, Besucherin 150 - 1000 

§ 5 a Abs. 1 Nichteinhalten der Auf-
lagen 

Sitzungsleiter/in 150 - 500 

§ 6 Abs.1  Teilnahme an verbote-
nen Veranstaltungen, 
Ansammlungen oder 
Versammlungen 

Jede/r Beteiligte 150 - 500 

§ 6 Abs.3 Nichteinhalten der Auf-
lagen bei erlaubten 
Veranstaltungen 

Veranstalter/in der er-
laubten Veranstaltung 

500 

 

Quarantäne- 
verordnung 

Verstoß Adressat des Bußgeld-
bescheides 

Regelsatz oder 
Rahmengebühr 
in Euro 

§ 1 Abs. 1 S. 1 Nichtabsondern Reisender/Reisende 150 – 2000 

§ 1 Abs. 1 S. 1 Nichtbegeben in die ei-
gene Häuslichkeit oder 
eine andere geeignete 
Unterkunft 

Reisender/Reisende 150 – 2000 

§ 1 Abs. 1 S. 2 Empfangen von Besuch Reisender/Reisende 150 – 1000 
 

§ 1 Abs. 2 Nicht oder nicht recht-
zeitige Kontaktauf-
nahme der zuständigen 
Behörde 

Reisender/Reisende 500 (Satz 1) 
1000 (Satz 2) 

§ 2 Abs. 1 S. 1 Nr. 
2, 2. HS 

Ausstellen einer unrich-
tigen Bescheinigung 

Die Bescheinigung aus-
stellende Person 

500 

§ 2 Abs. 2 S. 2 Nichtinformieren der 
zuständigen Behörde 

Arbeitgeber/Arbeitge-
berin 

500 

§ 2 Abs. 4 S. 1, 2. 
HS 

Nichtverlassen des Lan-
des 

Reisender/Reisende 150 - 1000 

 

Diese Regelsätze gelten für einen Erstverstoß und sind bei weiteren Verstößen bis zur Verdop-

pelung angemessen zu erhöhen. In den Fällen der §§ 1 Absatz 7, 2 und 3 SARS CoV-2-Be-

kämpfV kann im Wiederholungsfalle eine Geldbuße von bis zu 25.000 Euro verhängt werden. 

Wird durch eine Handlung gegen mehrere Tatbestände verstoßen, so ist das Bußgeld ange-

messen zu erhöhen, wobei die Summe der Regelsätze nicht erreicht werden darf. 


